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Die Senate müssen sich deshalb einigen, weil es bisher ständige Rechtsprechung ist, das
Anweisungen erst einmal befolgt werden müssen während gleichzeitig der Rechtsweg
bestritten wird. Dieses Urteil widerspricht der ständigen Rechtsprechung. Das
Bundesarbeitsgericht ist das höchste deutsche Arbeitsgericht. Das kann sich nicht intern
andauernd widersprechen.

Zitat

Bundesarbeitsgericht (Website)
Über die Revision der Beklagten kann noch nicht entschieden werden. Die Auffassung
des Landesarbeitsgerichts, die Bestimmungen des Arbeitsvertrags der Parteien ließen
zwar grundsätzlich eine Änderung des Arbeitsortes des Klägers zu, die Versetzung von
Dortmund nach Berlin habe aber nicht billigem Ermessen entsprochen, ist
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Fünfte Senat hat allerdings die Auffassung
vertreten, dass sich ein Arbeitnehmer über eine unbillige Weisung, die nicht aus
anderen Gründen unwirksam sei, nicht hinwegsetzen dürfe, solange keine
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung vorliege, die deren Unwirksamkeit feststelle.
Der Zehnte Senat möchte hingegen die Auffassung vertreten, dass der Arbeitnehmer
einer unbilligen Weisung des Arbeitgebers nicht - auch nicht vorläufig - folgen muss
und fragt deshalb nach § 45 Abs. 3 Satz 1 ArbGG an, ob der Fünfte Senat an seiner
Rechtsauffassung festhält.
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